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OVG Hamm: Verteidigungsministerium muss Fragen zum Hubschrauber-Foto des 
Sohnes der Ministerin beantworten

Das Bundesministerium 
für Verteidigung muss der 
Presse Auskunft über De-
tails zu Entstehung und Ver-
öffentlichung eines Fotos 
erteilen, das den Sohn von 
Ministerin Christine Lamb-
recht in einem Hubschrau-
ber der Bundeswehr zeigt. 
Dies hat der 15. Senat des 
Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-
Westfalen mit Sitz in Hamm 
entschieden (Beschluss vom 
14. November 2022 - Az.: 
15 B 1029/22) und damit 
den erstinstanzlichen Be-
schluss des Verwaltungsge-
richts Köln (Beschluss vom 
22. August 2022 - Az.: 6 L 
978/22) bestätigt. Der Be-
schluss ist unanfechtbar. Die 
Klage hatte der Tagesspiegel 
aus Berlin eingereicht. 

Vorgang und Beschluss des 
VG Köln

In der Presse-Info vom 
16.  November erläutert das 
OLG Hamm: Das Foto ent-
stand augenscheinlich in 
jenem Hubschrauber, der 
die Ministerin und ihren 
Sohn am 13. April 2022 
von Berlin nach Ladelund 
beförderte. Die Ministerin 
besuchte sodann ein Ba-
taillon in Stadum. Danach 
reiste sie mit ihrem Sohn 
in einem Auto zur nahege-
legenen Insel Sylt, um dort 
den Osterurlaub zu verbrin-
gen. Der Sohn der Ministe-
rin veröffentlichte das Foto 
auf seinem damals öffentlich 
einsehbaren Profil eines so-
zialen Netzwerks. Das Ver-
waltungsgericht Köln gab 

dem Eilantrag eines Jour-
nalisten ganz überwiegend 
statt, soweit dieser vom Bun-
desverteidigungsministeri-
um wissen wollte, welche 
Kenntnisse die Ministerin 
über die Entstehung des 
Fotos und seine Veröffent-
lichung habe, insbesondere, 
ob die Ministerin das Foto 
selbst angefertigt habe. Mit 
seiner hiergegen gerichteten 
Beschwerde hat das Mini-
sterium wie schon erstins-
tanzlich – geltend gemacht, 
ein Auskunftsanspruch sei 
ausgeschlossen, weil die 
gestellten Fragen allein die 
Ministerin als Privatperson 
beträfen und zum Teil auf 
eine dem Familiengrund-
recht unterfallende, beson-
ders geschützte Kommuni-
kation zielten. Auch sei ein 
Bedürfnis für eine stattge-
bende Entscheidung gerade 
im Eilrechtsschutzverfahren 
nicht erkennbar.

Einschätzung des OVG 
Hamm

Der 15. Senat des Oberver-
waltungsgerichts ist dieser 
Argumentation nicht gefolgt 
und hat zur Begründung im 
Wesentlichen ausgeführt: 
Die gestellten Fragen zur 
Entstehung des Fotos und 
zu dessen Veröffentlichung 
betreffen jedenfalls auch die 
dienstliche Sphäre der Mi-
nisterin. Das Foto steht in 
einem zeitlichen und räum-
lichen Zusammenhang zum 

dienstlichen Hubschrauber-
flug. Auch ein inhaltlicher 
Zusammenhang ist insofern 
zu bejahen, als das Foto 
neben dem Sohn der Mini-
sterin auch den Diensthub-
schrauber zeigt. Die vom 
Verwaltungsgericht vorge-
nommene Abwägung zwi-
schen dem Pressegrundrecht 
und berechtigten Interessen 
auf Seiten der Ministerin ist 
ebenfalls nicht zu beanstan-
den. In Anbetracht dessen, 
dass das Foto einen Bezug 
zur dienstlichen Tätigkeit 
der Ministerin hat, es nicht 
in einem besonders ge-
schützten privaten Rahmen 
entstanden ist und die Mini-
sterin selbst durch die Mit-
nahme ihres Sohnes auf ei-
ner Dienstreise ihre privaten 
Belange mit der Wahrneh-
mung ihrer Amtsgeschäfte 
verwoben hat, überwiegt das 
Auskunftsinteresse. Schließ-
lich ist aufgrund des starken 
Gegenwartsbezugs der Fra-
gen auch eine Eilbedürftig-
keit zu bejahen.

Viel Wirbel um eine Klei-
nigkeit 

Das Bundesministerium 
der Verteidigung reagier-
te prompt auf den OVG-
Beschluss. Eine Sprecherin 
teilte mit, dass die Ministe-
rin ihren Sohn selbst foto-
grafiert habe. Es sei entstan-
den kurz bevor beide nach 
Nordfriesland flogen. (ps)

Die Aussage-Verweigerung von Ministerin Christine Lamb-
recht zur Entstehung eines privaten Fotos bei einer Dienst-
Reise sorgte für ungewöhnlich viel Wirbel – Foto: Bundes-
wehr / Julia Kelm
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Recherchieren Sie kostenlos unter
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Young Ludwig

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

JOURNAL HÄMATOLOGIE

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

MedTrix GmbH 
Unter den Eichen 5, 65195 Wiesbaden

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Mein Vater, der Esel und ich

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ariane Krampe Filmproduktion GmbH 
Südliche Münchner Straße 2, 82031 Grünwald
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Rehragout-Rendezvous. Ein Eberhofkrimi
DAS BESTE KOMMT NOCH!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

QUEEN The Show
QUEEN The Show 
 We are Freddie Mercury
QUEEN The Show 
 Show must go on

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere für Datenträger aller Art sowie für Veranstaltungen, 
insbesondere Showveranstaltungen einschließlich Merchandising.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

MedTalk
MedAlliance

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungs-
formen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Darstellungen, Untertiteln und/oder Zusammenset-
zungen, in allen Medien, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 
und sonstige Druckereierzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hör- 
funk, Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CDi, DVD, MD) und/ 
oder Onlinedienste sowie Internet.

MedicalMountains GmbH 
Katharinenstraße 2, 78532 Tuningen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Feuerwehrfrauen
Feuerwehrfrauen – Nichts für Weicheier

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, grafischen Gestaltungen, 
Schriftarten, Zusammensetzungen und Wortverbindungen für Film, Rund-
funk (Fernsehen, Hörfunk), digitale Medien und Netzwerke, für Bild-, Bild/
Ton- und digitale Datenträger aller Art (Video, DVD etc.) sowie für Mer-
chandisingprodukte, Domains, Dienstleistungen, Softwares und Anwen-
dungen, Veranstaltungen und Telekommunikationsdienste aller Art.

Krebs & Krappen Film GmbH 
Eppendorfer Weg 258, 20251 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Ziff. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für die Titel:

Storyteller
StoryTeller

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für son-
stige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle Printmedien.

ITV Studios Germany GmbH 
Agrippastraße 87-93, 50676 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Tatort Reeperbahn: Der Auftragskiller
Die Perlen von Hamburg – Ständig 
 unanständig

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

ENCROCHAT
ENCRO

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Schriftarten, Abwand-
lungen, Wortverbindungen, Abkürzungen, Titelkombinationen und gra-
fischen Darstellungen, Untertiteln und Zusammensetzungen zur Verwen-
dung in allen Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere Hörfunk, 
Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und di-
gitale Medien und Netzwerke, insbesondere CD-ROM, , DVDs,CD-i,Offline- 
und Online-Dienste sowie Softwareerzeugnisse.

SCHLARMANN AHLBERG Rechtsanwälte / Steuerbera-
ter / Wirtschaftsprüfer Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung (mbB) 
Neuer Wall 40, 20354 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

InnovationForum
TechTalk
ExpertTable
MountainsTour
Gespräche der Zukunft

in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Darstellungs-
formen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titelkombina-
tionen, graphischen Darstellungen, Untertiteln und/oder Zusammenset-
zungen, in allen Medien, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 
und sonstige Druckereierzeugnisse, Tonträger, Bild-/Tonträger, Film, Hör-
funk, Fernsehen, digitale Datenträger (wie CD-ROM, CDi, DVD, MD) und/ 
oder Onlinedienste sowie Internet.

TechnologyMountains e. V. 
c/o IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, 
Romäusring 4, 78050 Villingen-Schwenningen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

SO WEIT KOMMT'S NOCH!

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien, insbesondere für Fernsehen, Film, Hörfunk, Druckerzeugnisse, Bild-
, Daten- und Tonträger sowie elektronische und digitale Medien einschließ-
lich Multimedia-Anwendungen (On- und Offline-Dienste).

Bantry Bay Productions GmbH 
Hohenzollernring 21-23, 50672 Köln




